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@äzBaudirektion
Kanto n Zürich'

Verfügung vom 0 8.'Sep. 2004

B 2
Gemeinde Pfungen

Festsetzung von lerkehrsbau- und Niveaulinien an der umfahrung Pfungen
Abschnitt Kat.-Nr. 785 bis Kat.-Nr. 1771

Mit Vernigung Nr. 511 vom 6. Januar 1995 setzte die Baudirektion Verkehrsbau- und Niveaulinien

für die Umfahrung Pfungen an der Staatsstrasse S-1', Abschnitt Eich bis Tössbrücke fest. Gegen

diese Verfügung erhob Felix Gut (in def Zwipchenzeit verstorbea) am 9:. MinZ 1995 fristgerecht

Reklrs und stellte folgende Anhäge:

1. trm Bereich der weiacherstrasse seien die alten verkehrsbau- und

Niveaulini en zubelassen.

Im Bereich der vorgesehenen Staätsstrasse S-1, Umfahrung, Eich bis

Tössbrücke, sei die Bauabstandslinie u{n 15 m bz\r. 30 m 4r

reduzieren. 
'

Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Staatskasse.

Mit Beschluss Nr. 657 vom 6. Marz 1996 wies der Regierungsrat in Benrg auf die neuen

Verkehrsbaulinien längs der Weiacherstrasse den Rekurs ab. Hingegen hob er mit demselben

Beschiuss die Bau- und Niveaulinienführung alf dem Grundsttick Kat.-Nr. 718 (nerr I77l) wd,

die Baulinie auf den Grundstticken Kat.-Nrn .364,452,722und 785 auf. Dieser Beschluss wurde

nicht angefochten und ist somit rechtskräftig. Der Regierungsrat begründete die Aufhebung der
l

Bau' und Niveauiinien init del mangelnden Rücksichtnahme auf die Umweltschutzgesetzgebung

des Bundes. Mit der rechtsverbindlichen Baulinienfestsetzung, die das Ausfi.ihrungsprojekt

vorbestimmt, muss geprüft werden, ob das Bauvorhaben der ,Umweltschutzgesetzgebung,

insbesondere den Geboten der Lärmschutzverordnung und den Vorschriften der Luftrein-

halteverordnung, wird Rechnung tragen können.
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Das in der Zwischenzeit für das gesamte Umfalrungsgebiet ausgearbeitete Lärmgutachten vom

28. Febru at 2002 zeigt auf, dass für die vom Rekurs betroffenen Grundsti.icke Kat.-Nrn. 718 (neu

1771), 1648 (neu 1767) und 720 (neu 1769) die Planungswerte ohne Zusatzmassnahmen

eingehalten werden können. Da ohne die vom Rekurrenten geforderte Tunnelverlängerung vom

heute vorgesehenen westlichen Tunnelportal bis zum Grundsttick Kat.-Nr. 785 die geforderten

Planungswerte der Lärmschutzverordnung eingehalten werden können, ist die Verlängerung

abzulehnen

Die Beurteilung der lufthygienischen Auswirkungen auf die von den Tunnelportal-Immissionen

betroffenen Grundstticke vom Ap.ril 2002 ergibt, dass die Realisierung der Umfahrungsstrasse

eine örtliche Zunabme der Immissionen zur Folge haben wird. Sofern die Prognose über das

hinftige Verkehrsaufkommen zutnffi., erfüllen diese Immissionswerte, allerdings knapp, die

Anforderungen der Luftreinhalteverordnung (LRV). Die Erweiterung der Baulinienbereiche um

30 m (Kat.-Nr. 1771) bzw. um 15 m (Kat.-Nr.364/452) stehen nicht im Zusarnmenhang mit der

Einhaltung der Immissions-grenzwerte, sondern sichem die notwendigen Installationsplätze für

den Bau des Tunnels. Dieser Baulinienbereich befindet sich in der Landwirtschaftszone. Nach

der Realisierung dbs Tunnels können die Baulinign im Zusammenhang mit einer Einzonung der

Landwirtschaftszone sowie gesttitzt auf aktuelle Gutachten bezüglich des Immissionsschutzes

einer Revision unterzogen werden. Für eine Verlängerung des Tunnels besteht aus

lufthygienischer Sicht keine Veranlassung. Mit einem längeren Tunnel würde zwar das vor

direkteri Verkehrsimmissionen geschützte Gebiet etwas vergrössert,. gleichzeitig Würde aber die

Belastung bei den Portalen etwas zunehmen.

Auf Antrag des Tiefbauamtes

v e r f ü g t  d i e  B a u d i r e k t i o n

, gestütztauf g 108Abs. l PBG:

I. Gesttitzt auf die Erwägungen werden die mit dem Rekursentscheid Nr. 657 des
Regierungsrates vom 6.Marz 1996 aufgehobenen Verkehrsbau- rind Niveaulinien auf dem
Grundstück Kat.-Nr. 718 (neu I77I) una Aie Baulinien auf den Grundstticken Kat.-Nrn.364,
452,722 und 785, Gemeinde Pfungen, wieder festgesetzt.

Der heutige Eigentümer der Grundstticke Kat.-Nrn.718 (neu 1771) und 1648 (neu 1767)
Rudolf Gut, Siedlung Waldi, 8422 Pfungen, kann innert 30 Tagen von der Mitteilung
an gerechnet, gegen diese Verfügung beim Regierungsrat des Kantons ZürichRekurs erheben.
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Die einzureichende Rekursschrift muss einen Antrag und dessen Begründung gnthalten.

IfI. Während der Rekursfrist liegt der massgebende Baulinienplan sowie die Zusatzberichte zum
Lälmschufz und ntr Luftreinhailung beim Tiefbauamt des Kantons Ztirich, Abteilung
Staatsstrassen, Kanalstrasse 15, 8152 Glattbrugg, zur Einsichtnahme auf.

fV. Das Tiefbauamt des Kantons Zürich, Abt. Staatsstrassen wird eingeladen, r

a) den betroffenen Grundeigenhimer durch eingeschriebenen Brief auf die Verkehrsbau- und

Niveaulinienvorlage sowie die Rekursmöglichkeit hinzuweisen;

die Planauflage durchzuführen; .:

nach Ablauf der Auflagefrist die Rechtskraftbescheinigung einzuholen;

- Tiefbauamt, Staatsstrassen, Baulinienbüro, für sich und zum Versand an:

' Gemeinderal Pfungen, Dorßtrasse 25, 8422Pfwtgen, unter Qeilage eines Baulinienplans.

Tiefbauamt, Planverwahung, unter Beilage eines Baulinienplans.

b)

c)

Zünch, 08. Sep. 2[104
H e / B o
Sachbearbeiter: Albert Hermann
Tel.044 828 15 60

Für denAuszug
Tiefbauamt des Kantons Zürich
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